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I. Einleitung

Im Regierungsentwurf zum Bilanzrechts-
modernisierungsgesetz thematisiert der Gesetz-
geber die Zukunft der steuerlichen Gewinner-
mittlung. Zwar heißt es dort zunächst, dass zur
Maßgeblichkeit zurzeit keine Alternativen be-
stünden. Es sei aber 

„zu überprüfen, ob dieser Jahresabschluss seine
bisherige Funktion, aufgrund des Maßgeblich-
keitsprinzips die steuerliche Leistungsfähigkeit
des bilanzierenden Kaufmanns abzubilden, wei-
terhin erfüllen kann. Die Informationsfunktion
der Handelsbilanz tritt in den Vordergrund und
das Realisationsprinzip als Gradmesser der steuer-
lichen Leistungsfähigkeit wird punktuell modifi-
ziert. Daher wird zu analysieren sein, ob zur Wah-
rung einer nach der individuellen Leistungs-
fähigkeit ausgerichteten Besteuerung und auch
im Hinblick auf die Bestrebungen zur Schaffung
einer einheitlichen konsolidierten körperschaft-
steuerlichen Bemessungsgrundlage auf EU-Ebene
eine eigenständige steuerliche Gewinnermittlung
notwendig ist und erforderlichenfalls wie sie zu
konzipieren ist.“1

Der Gesetzgeber wirft in diesem Zitat die
Frage auf, ob eine steuerliche Gewinnermitt-

lung nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger
Bilanzierung (GoB) dem Leistungsfähigkeits-
prinzip entspricht oder ob eine Besteuerung

nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip eine eigen-
ständige steuerliche Gewinnermittlung erfor-
dert.2

Gegenstand dieses Beitrags ist die Beantwor-
tung der Frage nach der Eignung handelsrecht-
licher GoB für eine dem Leistungsfähigkeits-
prinzip verpflichtete steuerliche Gewinnermitt-
lung. In diesem Beitrag wird die These vertreten,
dass eine steuerliche Gewinnermittlung auf der
Grundlage handelsrechtlicher GoB dem Leis-
tungsfähigkeitsprinzip der Besteuerung ent-
spricht. Diese These reflektiert eine Minderheits-
position. Vorherrschend ist im ökonomischen
und juristischen Schrifttum, dass ein auf der
Grundlage handelsrechtlicher GoB ermittelter
steuerlicher Gewinn nicht geeignet ist, die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit abzubilden.3 Im
Folgenden wird die hier vorgelegte These be-
gründet. Dabei wird in Kapitel 3 ein Argument
für das Maßgeblichkeitsprinzip vorgetragen, das
bisher noch nicht diskutiert wurde. Bevor in
Kapitel 3 die Zieladäquanz einer den GoB ent-
sprechenden steuerlichen Gewinnermittlung be-
gründet wird, konkretisiert Kapitel 2 Leistungs-
fähigkeit als Ziel steuerlicher Gewinnermittlung.
In Kapitel 4 werden die Ergebnisse zusammen-
gefasst und Konsequenzen für die Ausgestaltung
der steuerlichen Gewinnermittlung aufgezeigt.

II. Besteuerung nach der Leistungs-
fähigkeit als Ziel steuerlicher
Gewinnermittlung

Das vom Gesetzgeber als Leitlinie vorgege-
bene Leistungsfähigkeitsprinzip hat eine abso-
lute und eine relative Dimension.4 Leistungs-
fähigkeit in absoluter Hinsicht meint, dass der
Steuerpflichtige nach seiner „wirtschaftlichen
Kraft“ besteuert werden soll, die sich beispiels-

1 Bundestags-Drucksache 16/10067 vom 30.7.2008, http://www.bmj.bund.de/files/-/3152/RegE_bilmog.pdf (Abruf
6.4.2011), S. 34.

2 Wenn der Gesetzgeber die steuerliche Gewinnermittlung auch im Hinblick auf eine einheitliche körperschaftsteuerliche
Bemessungsgrundlage in der EU thematisiert, geht es nicht um eine verbesserte Umsetzung des Leistungsfähigkeits-
prinzips, sondern gemäß dem EU-Entwurf, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/
company_tax/common_tax_base/com_2011_12 (Abruf 6.4.2011), S. 5, insbesondere um die Vermeidung der Doppel-
besteuerung sowie die Verringerung von Verwaltungsaufwand und steuerlicher Befolgungskosten, siehe auch bereits
SPENGEL, ZfCM, Sonderheft 2, 2004, S. 134 f. Die Frage nach der Vereinbarkeit einer steuerlichen Gewinnermitt-lung nach
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Bilanzierung mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip stellt sich, solange die Einführung
einer einheitlichen körperschaftsteuerlichen Bemessungsgrundlage offen ist und falls das Projekt scheitern sollte. Sie
stellt sich auch bei Einführung 
einer gemeinsamen körperschaftsteuerlichen Bemessungsgrundlage zumindest für die Unternehmen, die nicht die
Voraussetzungen hierfür erfüllen sowie für die Unternehmen, die nicht optieren. 

3 Siehe kritisch zum Maßgeblichkeitsprinzip aus ökonomischer Sicht beispielsweise SCHNEIDER, in: SCHMIEL/BREITHECKER

(Hrsg.), Steuerliche Gewinnermittlung nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz, 2008, S. 294-298; SIEGEL, in:
SCHMIEL/BREITHECKER (Hrsg.), Steuerliche Gewinnermittlung nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz, 2008, S. 301-
303; SCHNEIDER, in: BAUMHOFF/DÜCKER/KÖHLER (Hrsg.), FS Krawitz, 2010, S. 707-718, WAGNER, BB 2002 und aus juristischer
Sicht WEBER-GRELLET, ZRP 2008 sowie wohl auch HEY, in: TIPKE/LANG (Hrsg.), Steuerrecht, 20. Aufl., 2010, S. 758 f.

4 Siehe zu einer solchen Differenzierung auch DILLER/ GROTTKE, ZfB 2010, S. 126.
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weise in seinem Einkommen widerspiegelt.5 In
relativer Hinsicht bezieht sich Leistungsfähig-
keit auf die Besteuerung im Verhältnis zu ande-
ren Steuerpflichtigen und ist in horizontale und
vertikale Leistungsfähigkeit zu unterteilen. Ho-
rizontale Leistungsfähigkeit bedeutet Gleich-
mäßigkeit der Besteuerung, nach der gleiche
Sachverhalte gleich und ungleiche Sachverhalte
(relativ gleich) ungleich besteuert werden sol-
len.6 Vertikale Leistungsfähigkeit impliziert
hingegen das Postulat, dass die Besteuerung
eine Umverteilung von reichen zu armen Steuer-
pflichtigen bewirken soll und ist als Zielsetzung
umstritten. Weitgehend unstrittig ist jedoch,
dass zunächst eine gleichmäßige Ausgangs-
größe für die ertragsteuerliche Bemessungs-
grundlage zu ermitteln ist, an die sich – falls
gewünscht – eine Umverteilung über Freibeträ-
ge und/oder über einen progressiven Tarif
anschließt.7 Für die hier zu betrachtende steu-
erliche Gewinnermittlung ist damit in relativer
Hinsicht allein die Gleichmäßigkeit der Besteu-
erung relevant.

Für die weitere Analyse wird das geltende
Einkommen- und Körperschaftsteuerrecht – ab-
gesehen von der hier zu untersuchenden steuer-
lichen Gewinnermittlung – als Datum zugrunde
gelegt. Deshalb wird im Folgenden auf das wirt-
schaftliche Einkommen als Größe zur Messung
der Leistungsfähigkeit abgestellt. Gleichmäßig-
keit der Besteuerung wäre verwirklicht, wenn
gleich hohe wirtschaftliche Einkommen gleich
besteuert würden und wenn unterschiedlich
hohe wirtschaftliche Einkommen – in ihrer Rela-
tion gleich – unterschiedlich hoch besteuert
würden. Gleichmäßigkeit der Besteuerung wäre
also realisiert, wenn das steuerliche Einkommen
– aufgrund der hier ausgeblendeten Fragen ver-
tikaler Leistungsfähigkeit die Summe der Ein-
künfte, genauer die hier allein relevanten Ein-
künfte aus Gewerbebetrieb – dem wirtschaft-
lichen Einkommen entspricht. Um die Frage be-
antworten zu können, ob ein auf der Grundlage

der handelsrechtlichen GoB ermittelter Gewinn
dem wirtschaftlichen Einkommen entspricht, ist
zunächst zu klären, ob Gleichmäßigkeit der
Besteuerung ausschließlich auf natürliche Per-
sonen oder auch auf andere rechtsfähige Sub-
jekte zu beziehen ist.

In ökonomischen Theorien wird das wirt-
schaftliche Einkommen grundsätzlich mit der
Zielgröße wirtschaftlichen Handelns gleichge-
setzt. Dabei wird regelmäßig davon ausgegan-
gen, dass rational handelnde Wirtschaftssub-
jekte auf der Grundlage des Kapitalwertmodells
– oder eines daraus abgeleiteten Modells – ent-
scheiden. Wird der Kapitalwert – und damit das
wirtschaftliche Totaleinkommen – oder werden
die daraus abgeleiteten äquivalenten Perioden-
einkommen besteuert, hat dies zur Konsequenz,
dass unter den restriktiven Modellprämissen
eines vollkommenen und vollständigen Kapital-
marktes die Rangfolge der Entscheidungen durch
die Besteuerung nicht beeinflusst wird, andern-
falls entstehen Steuerwirkungen.8 Unabhängig
davon, ob man ein neoklassisches Modell für
geeignet hält, Steuerwirkungen abzubilden,9

wird deutlich, dass die überwiegend in der Be-
triebswirtschaftlichen Steuerlehre vertretene
steuerökonomische Theorie dem methodolo-
gischen Individualismus folgt. Nach dem metho-
dologischen Individualismus lassen sich Unter-
nehmen ebenso wie andere soziale Phänomene
nicht unmittelbar, sondern nur durch Hypothe-
sen über das Handeln einzelner Personen oder
Personengruppen erklären.10 Ausdruck eines
methodologischen Individualismus ist ein indivi-
dualistisches Unternehmensverständnis. Gemäß
einem individualistischen Unternehmensver-
ständnis ist die Unternehmenspolitik abhängig
von den Zielen der hinter dem Unternehmen
stehenden (potentiellen) Eigenkapitalgeber.11

Im Gegensatz dazu haben Unternehmen nach
einem institutionalen Unternehmensverständ-
nis ein eigenes Gewinnerzielungs- und Unter-
nehmenserhaltungsinteresse. 

Für die Ausgestaltung des Steuerrechts wird
grundsätzlich über Hypothesen wirtschaftlichen
Handelns allgemein oder über Steuerwirkungs-
hypothesen auf die neoklassische Theorie oder
auf andere Theorien rekurriert, die dem metho-
dologischen Individualismus folgen.12 Demzu-
folge ist auch die Zielsetzung für die Ausge-
staltung des Steuerrechts – hier für die steuer-
liche Gewinnermittlung – individualistisch zu
formulieren. Eine kohärente Vorgehensweise
erfordert somit, Gleichmäßigkeit der Besteue-
rung ausschließlich auf natürliche Personen zu
beziehen. Messgröße der Gleichmäßigkeit der
Besteuerung ist demzufolge das wirtschaftliche
Einkommen natürlicher Personen. Eine steuer-
liche Gewinnermittlung auf der Grundlage der
handelsrechtlichen GoB wäre demzufolge gleich-
mäßig, wenn sie das wirtschaftliche Einkommen
der unmittelbar oder mittelbar hinter dem
Unternehmen als Eigenkapitalgeber stehenden
natürlichen Personen bestimmen würde.

III. Besteuerung nach der Leistungs-
fähigkeit durch eine steuerliche
Gewinnermittlung auf der
Grundlage handelsrechtlicher GoB 

1. Ein neues Argument für das Maßgeblich-

keitsprinzip

Die Maßgeblichkeit handelsrechtlicher GoB
für die steuerliche Gewinnermittlung wurde
ursprünglich aus Vereinfachungsgründen einge-
führt. In der Folgezeit wurde das Maßgeblich-
keitsprinzip vor allem mit dem gemeinsamen
Zweck handels- und steuerrechtlicher Gewinn-
ermittlung begründet.13 DÖLLERER formulierte in
diesem Kontext die so genannte Teilhaberthese:
Es existiere keine spezifisch steuerrechtliche
Leistungsfähigkeit. Der Fiskus solle deshalb
einem stillen Teilhaber gleichgestellt werden
und müsse demzufolge an den für die Gesell-
schafter relevanten Gewinnen des Unterneh-
mens partizipieren.14 Nach hier vertretener
Auffassung stützt die Teilhaberthese die Maß-
geblichkeit der handelsrechtlichen GoB für die
steuerliche Gewinnermittlung nicht. Das Maß-
geblichkeitsprinzip wäre vielmehr nur dann be-
gründet, wenn der auf der Grundlage der han-
delsrechtlichen GoB ermittelte steuerliche Ge-
winn dem wirtschaftlichen Einkommen der un-
mittelbar oder mittelbar als Eigenkapitalgeber
beteiligten natürlichen Personen entspräche. In
dem hier allein interessierenden Kontext des
Maßgeblichkeitsprinzips geht es dabei nur um
das wirtschaftliche Einkommen, das Steuer-
pflichtige aus handelsbilanzierungspflichtigen
Unternehmen erzielen. 

Nach dem hier zugrunde gelegten individua-
listischen Unternehmensverständnis stellt das
auf der Unternehmensebene erzielte wirtschaft-

5 Siehe zur Besteuerung nach der „wirtschaftlichen Kraft“ SIEGEL/BAREIS, Strukturen der Besteuerung, 4. Aufl. 2004, S. 25.
6 Diese nicht unbedingt quantifizierbare Gleichmäßigkeit der Besteuerung von Sachverhalten ist nicht zu verwechseln mit

nutzentheoretischen Explikationen gerechter Besteuerung, siehe HOMBURG, Allgemeine Steuerlehre, 6. Aufl. 2010,
S. 195-224. 

7 Siehe zur Abgrenzung von horizontaler und vertikaler Leistungsfähigkeit SCHNEIDER, Steuerlast und Steuerwirkung, 2002,
S. 231-239; HUNDSDOERFER/KIESEWETTER/ SURETH, ZfB 2008, S. 70 f.

8 Siehe SCHNEIDER, Steuerlast und Steuerwirkung, 2002, S. 97-121; WAGNER, StuW 2004, S. 239-245. In diesem Fall wäre
das wirtschaftliche Einkommen als Konsum definiert.

9 Siehe kritisch SCHMIEL, ZfB 2009, S. 1206 f.
10 Siehe zum methodologischen Individualismus GETHMANN, in: Mittelstraß Enzyklopädie Philosophie und Wissenschafts-

theorie, 1995, Bd. 2, S. 226 f., und zu seiner Bedeutung für die ökonomische Theorie WITT, Individualistische Grund-
lagen der evolutorischen Ökonomik, 1987, S. 14-17. 

11 Siehe zum Unternehmensverständnis in der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre WAGNER, StuW 2000, S. 112 f.;
SCHNEIDER, BFuP 2006, S. 264-267. 

12 Zur Begründung der hier vorgelegten These ist es nicht erforderlich, den Zusammenhang zwischen Gleichmäßigkeit der
Besteuerung und Steuerwirkungstheorien zu vertiefen, siehe hierzu aber SURETH, Steuerreformen und Übergangsprobleme
bei Beteiligungsinvestitionen, 2006, S. 17; HUNDSDOERFER/KIESEWETTER/SURETH, ZfB 2008, S. 70.

13 Siehe zur Entstehung des Maßgeblichkeitsprinzips SCHNEIDER, in: BAUMHOFF/DÜCKER/KÖHLER (Hrsg.), FS Krawitz, 2010,
S. 707-713 und kritisch zu weiteren Argumenten, die für das Maßgeblichkeitsprinzip angeführt werden, beispielsweise
zu dem Hinweis auf den Schutz vor dem Fiskus sowie auf die Einheit der Rechtsordnung ders., in: SCHMIEL/BREITHECKER

(Hrsg.), Steuerliche Gewinnermittlung nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz, 2008, S. 284-286; ders., in:
BAUMHOFF/DÜCKER/KÖHLER (Hrsg.), FS Krawitz, 2010, S. 713 f.

14 Siehe DÖLLERER, BB 1971, S. 1334 und dieser Auffassung folgend MOXTER, DStZ 2000; aktuell WEHRHEIM/FROSS, ZfB 2010,
S. 88-90.



liche Totaleinkommen prima facie das wirt-
schaftliche Totaleinkommen der Eigenkapital-
geber dar und wäre demzufolge bei diesen zu
versteuern: Entweder wie im geltenden Einkom-
mensteuerrecht bei Personenunternehmen in
der Form, dass Gewinne ausschließlich bei den
Eigenkapitalgebern versteuert und Verluste aus-
schließlich bei den Eigenkapitalgebern steuer-
lich verrechnet werden. Oder wie im geltenden
Recht bei Kapitalgesellschaften in der Form,
dass zusätzlich auf Gesellschaftsebene eine
Besteuerung mit Körperschaftsteuer erfolgt, die
aber wirtschaftlich betrachtet den Charakter
einer Steuervorauszahlung auf die persönliche
Einkommensteuer des Eigenkapitalgebers hat.
In diesem Fall ist nach individualistischem Un-
ternehmensverständnis grundsätzlich das wirt-
schaftliche Einkommen des Eigenkapitalgebers
auf Gesellschaftsebene zu versteuern und die
Steuer auf Gesellschaftsebene bei der Besteu-
erung auf Gesellschafterebene beim Gesellschaf-
ter als Vorbelastung zu berücksichtigen. Das
geltende Körperschaftsteuersystem kennt mit
dem Teileinkünfteverfahren einerseits und der
Abgeltungsteuer andererseits nur eine pauscha-
lierte Berücksichtigung der körperschaftsteuer-
lichen Vorbelastung. Allerdings zeigt die Geset-
zesbegründung zur Unternehmensteuerreform,
dass der Steuergesetzgeber auch bei Kapital-
gesellschaften implizit auf ein individualis-
tisches Unternehmensverständnis abstellt, wenn
er ausführt: „Infolge der Absenkung der Belas-
tung der Körperschaft mit Körperschaftsteuer
und Gewerbesteuer ist es angezeigt, das Halb-
einkünfteverfahren zu einem Teileinkünfte-
verfahren fortzuentwickeln und die Steuerfrei-
stellung auf 40 Prozent zurückzuführen. Denn
im Hinblick auf die steuerliche Gesamtbelastung
auf Unternehmens- sowie Anteilseignerebene
ist die bisherige hälftige Steuerfreistellung nicht
mehr gerechtfertigt.“15 

Uneingeschränkt trifft die Überlegung, dass
das wirtschaftliche Totaleinkommen des Un-
ternehmens zugleich das wirtschaftliche Total-
einkommen der Eigenkapitalgeber darstellt, nur
in einem vollkommenen und vollständigen Kapi-
talmarkt unter Sicherheit beziehungsweise
stochastischer Unsicherheit zu: Das wirtschaft-
liche Totaleinkommen – im vollkommenen und

vollständigen Kapitalmarkt der Kapitalwert –
beträgt entweder 0 Euro oder ist positiv. Perio-
deneinzahlungs- oder Periodenauszahlungsüber-
schüsse des Unternehmens fließen an die Eigen-
kapitalgeber beziehungsweise von den Eigen-
kapitalgebern an die Unternehmen. Etwaige
Periodenverschiebungen von Ein- und Auszah-
lungen an die Eigenkapitalgeber beziehungs-
weise von den Eigenkapitalgebern sind bei
Identität von unternehmensexterner und unter-
nehmensinterner Verzinsung nach Steuern im
Hinblick auf die Rendite nicht relevant. Ebenso
wenig haben Periodenverschiebungen unter
Liquiditätsgesichtspunkten Bedeutung, weil
diese in einem vollkommenen und vollständigen
Kapitalmarkt definitionsgemäß ausgeschlossen
sind. In einem vollkommenen und vollständigen
Kapitalmarkt reicht es damit aus, die richtige
Besteuerung des Totaleinkommens des Unter-
nehmens in Blick zu nehmen. Die Besteuerung
des Periodeneinkommens hat den Charakter
einer Abschlagszahlung auf die Steuer des Total-
einkommens. Wann diese erbracht wird, ist bei
identischer unternehmensinterner und unter-
nehmensexterner Verzinsung sowie bei definiti-
onsgemäß ausgeschlossenen Liquiditätsproble-
men irrelevant.16

Es sprechen jedoch gewichtige Gründe
sowohl gegen das gegenwärtige Vorliegen als
auch gegen die zukünftige Realisierbarkeit eines
vollkommenen und vollständigen Kapitalmark-
tes. Ein vollkommener und vollständiger Kapital-
markt ist nur unter Sicherheit bzw. stochas-
tischer Unsicherheit definiert. Realistisch ist
jedoch eine Form der Unsicherheit, bei der auch
nicht in das Entscheidungskalkül einbezogene
Zustände eintreten können.17 Darüber hinaus
können in der Realität zu beobachtende Sach-
verhalte wie Liquiditätsprobleme bis hin zur
Illiquidität in einem vollkommenen und voll-
ständigen Kapitalmarkt nicht widerspruchsfrei
abgebildet werden: Ökonomische Illiquidität
setzt voraus, dass anders als im vollkommenen
und vollständigen Kapitalmarkt der Unterneh-
menswert negativ werden kann, weil Gläubiger
nicht nur den Marktwert ihrer Gläubigerposition,
sondern deren Nominalwert einfordern können.18

Ebenso wenig ist es möglich, im Rahmen der
neoklassischen Theorie Innovationen endogen

zu erklären.19 Schließlich stellt sich die Frage,
wozu es in einem vollkommenen und vollstän-
digen Markt der Steuern bedarf. Steuern dienen
grundsätzlich der Finanzierung öffentlicher
Güter, die ihrerseits das Nichtvorhandensein
eines vollkommenen und vollständigen Kapital-
marktes reflektieren.20

Jenseits eines vollkommenen und vollstän-
digen Kapitalmarktes existiert nicht die eine
wirtschaftliche Einkommensdefinition. Vielmehr
sind verschiedene Zielgrößen denkbar, von
denen es vernünftig sein kann, diese betriebs-
wirtschaftlichen Entscheidungen zugrunde zu
legen. Das schließt nicht aus, dass Wirtschafts-
subjekte auch jenseits eines vollkommenen und
vollständigen Kapitalmarktes auf der Grundlage
des Kapitalwertkriteriums entscheiden, was aber
nicht heißt, dass ein vollkommener und voll-
ständiger Kapitalmarkt vorliegt, sondern nur,
dass Wirtschaftssubjekte mangels anderer Ent-
scheidungsmodelle unterstellen, es wären seine
Prämissen erfüllt. Jenseits eines vollkomme-
nen und vollständigen Kapitalmarktes reicht es
für die Ausgestaltung einer gleichmäßigen steu-
erlichen Gewinnermittlung, die auf das wirt-
schaftliche Einkommen der Eigenkapitalgeber
abstellt, nicht mehr aus, das wirtschaftliche To-
taleinkommen des Unternehmens in Blick zu
nehmen. Vielmehr ist die Ermittlung des wirt-
schaftlichen Periodeneinkommens der Eigen-
kapitalgeber relevant: Denn erstens spielt jen-
seits eines vollkommenen und vollständigen
Kapitalmarktes Liquidität eine Rolle, so dass
die Höhe der periodischen Steuerzahlung
Bedeutung erhält. Zweitens ist davon aus-
zugehen, dass die unternehmensinterne und
unternehmensexterne Verzinsung voneinander
abweichen. Damit ergeben sich unterschied-
liche wirtschaftliche Totaleinkommen beim
Unternehmen im Vergleich zu dem wirtschaft-
lichen Einkommen der Eigenkapitalgeber in Ab-
hängigkeit davon, ob Gewinne thesauriert oder
entnommen, ausgezahlt oder ausgeschüttet
werden. Drittens ist ein Auseinanderfallen des
wirtschaftlichen Totaleinkommens des Unter-
nehmens und des wirtschaftlichen Einkommens
der Eigenkapitalgeber auch aus einem weiteren
Grund möglich: Das wirtschaftliche Totalein-
kommen des Unternehmens kann positiv sein,
0 Euro betragen oder negativ sein. Ein negati-
ves wirtschaftliches Totaleinkommen des Un-
ternehmens führt bei Haftungsbeschränkung
der Gesellschafter aber nicht unbedingt zu
einem (betragsgleichen) wirtschaftlichen nega-
tiven Totaleinkommen der Eigenkapitalgeber.
Jenseits eines vollkommenen und vollständigen
Kapitalmarktes sind damit das wirtschaftliche
Totaleinkommen des Unternehmens und das
wirtschaftliche Totaleinkommen des Eigen-
kapitalgebers nicht unbedingt identisch. Des
Weiteren ist aufgrund der Relevanz von Liqui-

15 Bundestags-Drucksache 16/4841 vom 26.3.2007, http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/048/1604841.pdf (Abruf
6.4.2011), S. 46.

16 Implizit scheint diese Übereinstimmung des Totaleinkommens des Unternehmens mit dem Totaleinkommen der
Eigenkapitalgeber die Auffassung der Vertreter von Cash-Flow-Steuern zu sein, siehe hierzu beispielsweise Wagner, in:
SMEKAL/SENDLHOFER/WINNER (Hrsg.), Einkommen versus Konsum, 1999.

17 Siehe SCHNEIDER, Betriebswirtschaftslehre Bd. 1, 2. Aufl. 1995, S. 1-24; ders., Betriebswirtschaftslehre Bd. 3, 1997, S.
42-46; ders. Betriebswirtschaftslehre Bd. 4, 2001, S. 370-378, 452-465; ders. Steuerlast und Steuerwirkung, 2002, S.
102 f., 255-274; DERS., BFuP 2006, S. 268 f. Siehe zur Relevanz realistischer Unsicherheit in der ökonomischen Theorie
auch LANGLOIS, in: LANGLOIS (Hrsg.), Economic as a process, Cambridge 1986; WITT, Individualistische Grundlagen der
evolutorischen Ökonomik, 1987, S. 1-30, SCHUBERT, Die rechtliche Steuerung urbanen Wandels, 2006, S. 22-40. 

18 Siehe SCHMIDT, Ökonomische Analyse des Insolvenzrechts, 1980, S. 104-109; ZISOWSKI, Grundsätze ordnungsgemäßer
Überschuldungsrechnung, 2001, S. 53-59 und zu weiteren Widersprüchen zwischen erfahrungswissenschaftlichen
Sachverhalten und einem vollkommenen und vollständigen Markt SCHNEIDER, zfbf 2009, S. 130-135. 

19 Siehe WITT, Individualistische Grundlagen der evolutorischen Ökonomik, 1987, S. 9-30.
20 Siehe kritisch bereits WENGER, ZfB 1986, S. 136-138.
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dität das wirtschaftliche Periodeneinkommen
von Bedeutung. Demzufolge ist für eine gleich-
mäßige Besteuerung, die an das wirtschaftliche
Einkommen der Eigenkapitalgeber anknüpfen
soll, das wirtschaftliche Periodeneinkommen der
Eigenkapitalgeber zugrunde zu legen. Damit
stellt sich die Frage nach einer geeigneten
Definition eines wirtschaftlichen Perioden-
einkommens der Eigenkapitalgeber. 

Jenseits eines vollkommenen und vollstän-
digen Kapitalmarktes – so wurde deutlich – sind
verschiedene Zielgrößen denkbar. Demzufolge
ist es möglich, aber nicht zwingend, dass Wirt-
schaftssubjekte auch jenseits eines vollkomme-
nen und vollständigen Kapitalmarktes auf der
Grundlage des Kapitalwertkriteriums entschei-
den. Wenn Wirtschaftssubjekte vom Kapital-
wertkriterium ausgehen, stellen die Einzahlun-
gen, die bei Personengesellschaften aus ent-
nommenen bzw. ausgezahlten Gewinnen und
bei Kapitalgesellschaften aus ausgeschütteten
Gewinnen resultieren, positives wirtschaftliches
Einkommen dar. Diese Periodeneinzahlungen
auf der Ebene des Gesellschafters richten sich
nicht nach dem (anteiligen) Periodenein-
zahlungsüberschuss der Gesellschaft. Die Höhe
der möglichen Gewinnentnahme, -auszahlung
oder -ausschüttung ist vielmehr für die Ge-
sellschafter von Personenhandels- und Kapital-
gesellschaften von dem gesellschaftsrecht-
lichen Gewinn der Gesellschaft abhängig, der
seinerseits nach den handelsrechtlichen GoB
ermittelt wird.21 Demzufolge entspricht ein
positives wirtschaftliches Periodeneinkommen
der Gesellschafter dem nach handelsrechtlichen
GoB ermittelten Gewinn. Hieraus ergibt sich
die Konsequenz, dass dieser nach handelsbilan-
ziellen GoB ermittelte Gewinn als wirtschaftliches
Einkommen besteuert werden müsste. Nach dem
geltenden Recht bei Personengesellschaften auf
Gesellschafterebene und bei Kapitalgesellschaf-
ten auf Gesellschaftsebene mit Körperschaft-
steuer, die pauschaliert auf Gesellschafterebene
berücksichtigt wird. Allerdings wird das so
definierte wirtschaftliche Periodeneinkommen
beim Gesellschafter nur zahlungswirksam, wenn
der handelsbilanzielle Gewinn entnommen, aus-
gezahlt bzw. ausgeschüttet wird. Sofern Gesell-
schafter in ihrer Zielgröße auf Ein- und

Auszahlungen abstellen, entspräche bei gesetz-
lich vorgeschriebener oder freiwillig vorgenom-
mener Gewinnthesaurierung das steuerliche Ein-
kommen nicht dem wirtschaftlichen Einkom-
men. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass zum
einen nicht sicher ist, ob Wirtschaftssubjekte
den Gewinn erst mit der Zahlungswirksamkeit
als wirtschaftliches Einkommen ansehen. Es
wäre ebenfalls denkbar, dass aus der Perspektive
der betroffenen Wirtschaftssubjekte bei Perso-
nengesellschaften bereits mit Entstehen eines
Gewinnentnahme- oder Gewinnauszahlung-
anspruchs und bei Kapitalgesellschaften mit
Entstehen eines handelsbilanziellen Gewinns
losgelöst von einer gesetzlichen Thesaurie-
rungsverpflichtung oder Gewinnverwendungs-
entscheidung wirtschaftliches Einkommen vor-
liegt. Zum anderen würde eine Besteuerung,
die an die Zahlungswirksamkeit des Gewinns
beim Eigenkapitalgeber anknüpft, den Gesell-
schaftern die Möglichkeit geben, durch Gewinn-
verwendungspolitik den Besteuerungszeitpunkt
in höherem Maße als nach geltendem Recht
selbst zu bestimmen. Anders als nach gelten-
dem Recht wäre eine Gewinnverwendungs-
politik bei Personengesellschaften auch jen-
seits des § 34a EStG möglich. Bei Kapitalge-
sellschaften wäre ebenfalls eine Gewinnver-
wendungspolitik in größerem Umfang möglich,
weil entweder die Körperschaftsteuer erst bei
Zahlungswirksamkeit der Dividende anfallen
oder die Körperschaftsteuer durch eine höhere
Einkommensteuer ersetzt würde. Will man diese
Möglichkeit zur Gewinnverwendungspolitik ver-
meiden, bleibt nur – zumindest im Rahmen der
geltenden Unternehmensbesteuerung –, den
entstandenen handelsbilanziellen Gewinn zu
besteuern, wohlwissend, dass es sich hierbei
unter Umständen nur um eine Annäherung an
das wirtschaftliche Einkommen handelt.

Ausgehend vom Kapitalwertkriterium ent-
steht ein negatives wirtschaftliches Einkommen
beispielsweise durch die Auszahlungen des
Gesellschafters, die aus Verlustausgleichs- oder
Kapitalauffüllungspflichten resultieren. Denkbar
ist auch ein negatives wirtschaftliches Ein-
kommen aufgrund fehlender Kapitalrückzah-
lungen bei Liquidation der Gesellschaft oder bei
Veräußerung des Anteils. Verlustausgleichs-,

Kapitalauffüllungspflichten sowie die Kapital-
rückzahlung in der Liquidation werden ebenfalls
durch den handelsbilanziellen Gewinn bestimmt,
so dass auch hier der nach handelsbilanziellen
GoB ermittelte Gewinn das negative wirtschaft-
liche Periodeneinkommen der Gesellschafter dar-
stellt. Auch hier gilt das Problem, dass Verluste
bzw. Kapitalauffüllungspflichten nicht unbe-
dingt sofort zahlungswirksam werden. Wenn
aber der Handelsbilanzgewinn unabhängig von
seiner Zahlungswirksamkeit beim Eigenkapital-
geber besteuert wird, erfordert eine gleichmä-
ßige Besteuerung, dass grundsätzlich auch Ver-
luste losgelöst von ihrer Zahlungswirksamkeit
Berücksichtigung finden, wobei allerdings die
Verlustverrechnung des geltenden Rechts Gren-
zen setzt, die – so wird in Kapitel III. 2. – deut-
lich werden, im steuerökonomischen Schrifttum
kritisch betrachtet werden.

Der nach den handelsbilanziellen GoB ermit-
telte Gewinn, so lässt sich resümieren, ist
keinesfalls nur eine Rechenziffer. Vielmehr ent-
stehen in Höhe dieses Gewinns oder Verlusts in
Abhängigkeit von gesellschaftsrechtlichen Rege-
lungen Ansprüche oder Verpflichtungen. Diese
Ansprüche oder Verpflichtungen sind zum einen
in Form von Gewinnentnahme-, Gewinnaus-
zahlungs- oder Gewinnausschüttungsrechten22

sowie in Form von Verlustausgleichs- und Kapi-
talauffüllungsverpflichtungen für das Verhältnis
der Gesellschafter untereinander relevant. Bei
beschränkter Haftung der Gesellschafter haben
sie überdies elementare Bedeutung gegenüber
den Gesellschaftsgläubigern.23 Die handelsrecht-
liche Gewinnermittlung konstituiert damit eine
Größe, von der anzunehmen ist, dass sie aus
Sicht der Eigenkapitalgeber das wirtschaftliche
Einkommen darstellt, wenn diese auf das Ent-
stehen von Ansprüchen oder Verpflichtungen
abstellen oder zumindest die größtmögliche
Annäherung an das wirtschaftliche Einkommen
ist, sofern auf die Zahlungswirksamkeit dieser
Ansprüche und Verpflichtungen abgestellt wird.

Für die steuerliche Gewinnermittlung ist des-
halb grundsätzlich der handelsrechtliche Gewinn
oder Verlust zugrunde zu legen. Zugleich wird
deutlich, dass die Maßgeblichkeit handelsrecht-
licher GoB für die steuerliche Gewinnermittlung
nur für Personenhandels- und Kapitalgesell-
schaften und nur so lange begründet ist, wie
die handelsrechtlichen GoB das wirtschaftliche
Periodeneinkommen der Gesellschafter konstitu-
ieren, das heißt, solange die Ausschüttungs-
bemessung elementarer Zweck der handels-
rechtlichen Gewinnermittlung ist.24 Sollte der
Gesetzgeber für die HGB-Bilanz die Ausschüt-
tungsbemessungsfunktion aufgeben, gilt der
hier aufgezeigte Zusammenhang zwischen han-
delsrechtlicher Gewinnermittlung und wirt-
schaftlichem Einkommen nicht mehr.

21 Im Rahmen der Steuerplanung wird bei der Ermittlung der Vorteilhaftigkeit von Investitionen folgerichtig auch die
Ausschüttungsbegrenzung problematisiert, siehe KÖNIG/WOSNITZA, Betriebswirtschaftliche Steuerplanungs- und Steuer-
wirkungslehre, 2004, S. 87 f.

22 Bei Personenhandelsgesellschaften besteht zwar anders als bei Kapitalgesellschaften kein Verbot zur Kapitalauszahlung
an die Gesellschafter. Gleichwohl ist aber die Differenzierung zwischen Kapital und Gewinn elementar, weil bei unzu-
lässigen Entnahmen eine Rückzahlungspflicht gegenüber der Gesellschaft besteht, siehe HOPT, in: HOPT/MERKT (Hrsg.),
Handelsgesetzbuch, 34. Aufl., 2010, § 122, Rz. 3-6.

23 Eine andere, hier irrelevante, Frage ist, ob man solche gesetzlichen vermögensabhängigen Gläubigerschutzvorschriften
zur Verringerung fremdfinanzierter Principal-Agent-Probleme für geeignet hält. 

24 Hingegen verneint SCHNEIDER, zfbf 2009, 684 f., bereits heute einen Primärzweck der Zahlungsbemessung des handels-
rechtlichen Gewinns. Nach WERHEIM/FROSS, ZfB 2010, 91, hat das HGB durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz eine
Zweckverschiebung erfahren. Demgegenüber sind nach BAETGE/KIRSCH/SOLMECKE, Wpg 2009, 1222 weiterhin Dokumen-
tation, Rechenschaft und Kapitalerhaltung gleichgewichtet. 



2. Maßgeblichkeitsprinzip statt sofortiger

Verlustausgleich 

Konträr zu dem Ergebnis, dass das Maßgeb-
lichkeitsprinzip der Besteuerung nach dem Leis-
tungsfähigkeitsprinzip – verstanden als Gleich-
mäßigkeit der Besteuerung, die an das wirt-
schaftliche Einommen der hinter dem Unterneh-
men als Eigenkapitalgeber stehenden natür-
lichen Personen anknüpft – entspricht, steht
die Auffassung SCHNEIDERS. SCHNEIDER qualifiziert
das Maßgeblichkeitsprinzip als eine „in die
Irre führende Messung“, als ein „Unmaß“25 für
die Gleichmäßigkeit der Besteuerung. Nach
SCHNEIDER führt die nur bei gewerblichen Ein-
künften zulässige Verlustantizipation in Form
von Teilwertabschreibungen und Drohverlust-
rückstellungen zur Ungleichmäßigkeit der Be-
steuerung gegenüber anderen Einkunftsarten.
Deshalb sei auf die Verlustantizipation zu ver-
zichten. Voraussetzung hierfür sei allerdings,
dass einkünfteunabhängig ein sofortiger Ver-
lustausgleich oder zumindest ein betragsmäßig
unbeschränkter – zeitlich aus Verwaltungsver-
einfachungsgründen auf 5 Jahre beschränkter –
Verlustrücktrag und ein verzinslicher Verlust-
vortrag eingeführt werden. Für einen vollstän-
digen Verlustausgleich spricht nach SCHNEIDER

unter anderem eine gleichmäßige Besteuerung.
Zum einen ermöglicht erst ein sofortiger Verlust-
ausgleich den Verzicht auf Verlustantizipation
und damit eine Gleichbehandlung von Einkünf-
ten verschiedener Einkunftsarten. Zum anderen
sei der Fiskus an Gewinnen und Verlusten glei-
chermaßen zu beteiligen.26

Der Argumentation von SCHNEIDER wird hier
in Bezug auf den sofortigen Verlustausgleich als
Voraussetzung für den Verzicht auf Verlust-
antizipation entgegengesetzt, dass ein soforti-
ger Verlustausgleich dazu führen kann, dass
Verluste verrechnet werden, die das wirtschaft-
lich Periodeneinkommen des Eigenkapitalgebers
nicht mindern. Ein sofortiger Verlustausgleich
ist dadurch charakterisiert, dass eine negative
steuerliche Bemessungsgrundlage unabhängig
davon, ob der Steuerpflichtige über Verlustver-
rechnungspotential verfügt, eine Steuereinzah-

lung zur Folge hat. Im Gegensatz dazu sind Ver-
lustrück- und Verlustvortrag an Verlustverrech-
nungspotential, das heißt an eine positive
Bemessungsgrundlage in der Vorperiode oder in
späteren Perioden, gebunden. Ein sofortiger
Verlustausgleich kann – gemessen an dem wirt-
schaftlichen Periodeneinkommen – zu einer zu
hohen Verlustverrechnung führen: Jenseits eines
vollkommenen und vollständigen Kapitalmarkts
können wirtschaftliche Verluste der Totalperiode
entstehen, weil Unternehmenswerte negativ
werden können.27 Demzufolge führen ein sofor-
tiger Verlustausgleich einerseits und ein Ver-
lustrücktrag in Verbindung mit einem verzinsli-
chen Verlustvortrag andererseits jenseits eines
vollkommenen und vollständigen Kapitalmarktes
zu unterschiedlichen Bemessungsgrundlagen
der Totalperiode, wenn in der Totalperiode ein
Verlust erzielt wird: Während beim sofortigen
Verlustausgleich bezogen auf die Totalperiode
eine Steuereinzahlung des Fiskus erfolgt, be-
trägt die Steuerzahlung beim Verlustrücktrag in
Verbindung mit einem sofortigen Verlustvortrag
0 Euro. Jenseits eines vollkommenen und voll-
ständigen Kapitalmarktes ist es nun möglich,
dass sich der Fiskus bei einem sofortigen Verlust-
ausgleich an Verlusten beteiligt, die für den
Gesellschafter keine Minderung des wirtschaft-
lichen Einkommens darstellen. Dies ist im gel-
tenden Körperschaftsteuersystem zwar auch bei
einem Verlustrücktrag denkbar, allerdings auf-
grund des skizzierten Unterschieds zwischen
sofortigem Verlustausgleich und Verlustrücktrag
nur in abgeschwächter Form. Das folgende Bei-
spiel 1 verdeutlicht, dass dieses Auseinander-
fallen von steuerlicher Verlustverrechnung und
wirtschaftlichem Periodeneinkommen des Eigen-
kapitalgebers entsteht, wenn 

• der handelsrechtliche Verlust die Verlustaus-
gleichspflicht oder den Kapitalverlust des
beschränkt haftenden Gesellschafters über-
steigt, so dass sich der auf Gesellschafts-
ebene entstandene Verlust beim Gesellschaf-
ter nicht (sofort) auswirkt,

• Gesellschaften – wie im geltenden Recht bei
Kapitalgesellschaften – auf Gesellschafts-

und Gesellschafterebene besteuert werden
und

• aufgrund der Rechtsform und/oder der Größe
der Gesellschaft die persönlichen Verhält-
nisse der Gesellschafter auf Gesellschafts-
ebene nicht berücksichtigt werden können. 

Beispiel 1: A und B haben am 1.1. der Periode
1 eine GmbH gegründet. Das Stammkapital in
Höhe von 25.000 Euro wird von A und B gemäß
ihrer Beteiligungsquote in Höhe von je 50 % auf-
gebracht. Der einzige Geschäftsvorfall der GmbH
besteht darin, (nicht aktivierungsfähige) Werbe-
aufwendungen in Höhe von 60.000 Euro zu täti-
gen, aus denen sich die Gesellschafter (berech-
tigt) zukünftiges Einnahmenpotential erhoffen.
Für diese Werbeaufwendungen besteht ein Zah-
lungsziel bis zum Ende der Periode 2. Von der
Gewerbesteuer sei abstrahiert. Bei einem sofor-
tigen Verlustausgleich würde die GmbH eine
Körperschaftsteuereinzahlung bezogen auf einen
Verlust in Höhe von 60.000 Euro erhalten, obwohl
A und B in der Periode 1 von dem Unternehmens-
verlust maximal jeweils in Höhe des Verlustes
ihrer Einlage betroffen sind, also nur in Höhe von
jeweils 12.500 Euro ein negatives wirtschaftliches
Einkommen erzielen. Der darüber hinausgehende
Verlust in Höhe von jeweils 17.500 Euro führt bei
A und B erst zu einem negativen wirtschaftlichen
Einkommen, wenn die GmbH in späteren Perioden
Gewinne erzielt. Wird die GmbH hingegen in spä-
teren Perioden (unter Umständen im Anschluss
an ein Insolvenzverfahren) aufgelöst, ohne zuvor
laufende Gewinne oder einen Auflösungsgewinn
erzielt zu haben, sind grundsätzlich weder A noch
B von dem Verlust betroffen. Vielmehr geht dieser
zu Lasten der Gläubiger und müsste dann bei
diesen steuerliche Berücksichtigung finden.28

Das Beispiel 1 veranschaulicht, dass ein so-
fortiger Verlustausgleich mit einer gleichmäßi-
gen Besteuerung nur vereinbar wäre, wenn der
sofortige Verlustausgleich bei der Körperschaft-
steuer auf die Verlustausgleichspflicht oder den
Kapitalverlust, mithin auf das negative wirt-
schaftliche Einkommen der Gesellschafter be-
schränkt würde. Für die Körperschaftsteuer
müsste somit eine dem § 15a EStG entspre-
chende Regelung eingeführt werden.29 Aller-
dings ist eine solche Verlustverrechnungs-
beschränkung bei Publikumskapitalgesellschaf-
ten nicht umsetzbar. Denn die Verlustverrech-
nung müsste nach einem individualistischen
Unternehmensverständnis in Höhe der indivi-
duellen Anschaffungskosten der Beteiligung
möglich sein. Im Erwerberfall sind diese auf
Gesellschaftsebene aber nicht bekannt und auch
nicht ermittelbar. 

SCHNEIDER schlägt alternativ zum sofortigen
Verlustausgleich einen auf 5 Jahre beschränk-

25 SCHNEIDER, in: BAUMHOFF/DÜCKER/KÖHLER (Hrsg.), FS Krawitz, 2010, S. 707. 
26 Siehe SCHNEIDER, Betriebswirtschaftslehre, Bd. 2, 1997, S. 282-284; ders., StuW 2004, 295, 303; DERS. in:

SCHMIEL/BREITHECKER (Hrsg.), Steuerliche Gewinnermittlung nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz, 2008, S. 287-
298; zum Postulat eines sofortigen Verlustausgleichs bereits ders., Wpg. 1970, 72; DERS. BB 1988, 1224 f, 1227. Ein
sofortiger Verlustausgleich wird in der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre häufig postuliert, dabei aber regelmäßig aus
der Zielsetzung Investitionsneutralität abgeleitet, siehe beispielsweise KÖNIG/WOSNITZA, Betriebswirtschaftliche
Steuerplanungs- und Steuerwirkungslehre, 2004, S. 156-160, 172.

27 Siehe SCHMIDT, Ökonomische Analyse des Insolvenzrechts, 1980, S. 104-109; ZISOWSKI, Grundsätze ordnungsgemäßer
Überschuldungsrechnung, 2001, S. 53-59. 

28 Bei einem sofortigen Verlustausgleich wäre nicht gewährleistet, dass die Körperschaftsteuereinzahlung den (später
betroffenen) Gläubigern zu Gute käme, weil A und B die Steuereinzahlung für riskante Investitionen nutzen könnten.
Anreize hierzu bestehen aufgrund der asymmetrischen Erfolgsbeteiligung: A und B wären aufgrund der verlorenen
Einlage von einem weiteren Verlust wirtschaftlich nicht, die Gläubiger hingegen voll betroffen, ein Gewinn könnte
hingegen dazu beitragen, eine Insolvenz abzuwenden oder zumindest hinauszuzögern. Möglich wären riskante Inves-
titionen, solange noch keine Zahlungsverpflichtung besteht und keine insolvenzrechtliche Überschuldung vorliegt.

29 Siehe zustimmend zu § 15a EStG bereits SIEGEL, Steuerwirkungen und Steuerpolitik in der Unternehmung, 1982, S. 220;
kritisch SCHNEIDER, BB 1988, 1228.
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ten Verlustrücktrag in Verbindung mit einem
verzinslichen Verlustvortrag vor. Auch bei dieser
Form der Verlustverrechnung sei von einer Ver-
lustantizipation abzusehen. Diesem Vorschlag
ist entgegenzusetzen, dass bei Kapitalgesell-
schaften – anders als bei Personenunternehmen
im Rahmen der Einkommensteuer – aufgrund
der fehlenden Verlustantizipation und aufgrund
des auf 5 Jahre begrenzten Verlustrücktrags
Verluste, die beim Gesellschafter negatives wirt-
schaftliches Einkommen darstellen, bei einer
Auflösung der Kapitalgesellschaft für die Be-
steuerung endgültig untergehen können.30

Gegen eine (weitere) Ausdehnung des Verlust-
rücktragszeitraums spricht jedoch, dass im gel-
tenden Körperschaftsteuersystem ebenso wie
beim sofortigen Verlustausgleich unter Umstän-
den auch beim Verlustrücktrag Verluste ver-
rechnet werden, die der Gesellschafter selbst
nicht trägt. Im Vergleich zum sofortigen Verlust-
ausgleich treten solche Verlustverrechnungen
aufgrund der Bindung an Verlustverrechnungs-
potential in geringerem Umfang auf, sie kämen
aber durch eine Ausdehnung des Verlustrück-
tragszeitraums häufiger zum Tragen.31

Lehnt man aufgrund dieser Argumentation
einen sofortigen Verlustausgleich oder einen
auf 5 Jahre begrenzten Verlustrücktrag in Ver-
bindung mit einem verzinslichen Verlustvortrag
ab, besteht ein Nebeneinander von Verlustanti-
zipation im Rahmen der Steuerbilanz und feh-
lender Verlustantizipation insbesondere im Rah-
men der Überschusseinkünfte.32 Diese auf Steu-
erbilanzierungspflichtige beschränkte Verlust-
antizipation führt nach SCHNEIDER zur Ungleich-
mäßigkeit der Besteuerung. Nach hier vertre-
tener Auffassung liegt hingegen keine Ungleich-
mäßigkeit der Besteuerung vor, wenn sich die
unterschiedliche steuerliche Verlustberücksich-
tigung auf unterschiedliche wirtschaftliche
Periodeneinkommen bezieht. Solche unter-
schiedlichen wirtschaftlichen Periodeneinkom-
men anzunehmen, erscheint wegen des einkom-

menkonstituierenden Charakters der GoB für
Personenhandels- und Kapitalgesellschaften
begründet. Dies soll durch das folgende Bei-
spiel 2 veranschaulicht werden: 

Beispiel 2: A verfügt über Aktien an der 
B-AG, die er im Privatvermögen hält. In der Pe-
riode 1 ist aufgrund von Kursverlusten (und keiner
absehbaren Kurserholung) bei den Aktien der 
B-AG eine dauernde Wertminderung in Höhe von
20.000 Euro zu konstatieren, ferner erzielt A Divi-
denden in Höhe von 20.000 Euro. A hat in der
Periode 1 einen Liquiditätszufluss aus den Divi-
denden in Höhe von 20.000 Euro, über den er
uneingeschränkt verfügen kann. Demzufolge 
hätte A ein wirtschaftliches Periodeneinkommen
in Höhe von 20.000 Euro, wenn man unterstellt,
dass Wirtschaftssubjekte auf die Zahlungswirk-
samkeit von Ansprüchen und Verpflichtungen
abstellen. Würde A hingegen die Beteiligung an
der B-AG in der gewerblichen A-GmbH & Co. KG
halten, würde die dauernde Wertminderung zu
einer Abschreibung auf den niedrigeren beizule-
genden Wert führen und den handelsrechtlichen
Gewinn der GmbH & Co. KG verringern. Beschrän-
ken sich die Geschäftsvorfälle der A-GmbH & Co.
KG auf die Dividende und die dauernde Wert-
minderung der Beteiligung, würde A ein Gewinn
in Höhe von 0 Euro auf seinem Kapitalkonto gut-
geschrieben. Als Gesellschafter der A-GmbH & Co.
KG hätte A demzufolge ein wirtschaftliches Perio-
deneinkommen in Höhe von 0 Euro. Das steuer-
liche Einkommen entspräche diesen wirtschaft-
lichen Periodeneinkommen. Im Fall der Beteili-
gung im Privatvermögen liegen Einnahmen nach
§ 20 EStG in Höhe von 20.000 Euro vor. Im Fall
der A-GmbH & Co. KG würden aufgrund des
Niederstwertprinzips und der damit einhergehen-
den Teilwertabschreibung auch die steuerlichen
Betriebseinnahmen nach § 15 EStG 0 Euro betra-
gen. 

Zugleich lässt sich an diesem Beispiel exem-
plifizieren, dass die handelsrechtlichen GoB nur
für Personenhandels- und Kapitalgesellschaften
das wirtschaftliche Einkommen konstituieren.
Zwar hätte auch der Einzelunternehmer nur
einen Gewinn in Höhe von 0 Euro. Anders als
bei Personen- und Kapitalgesellschaftern resul-
tieren hieraus aber keine aus den Verpflich-
tungen gegenüber Mitgesellschaftern oder Gläu-
bigern begründeten Konsequenzen.

IV. Ergebnis und Konsequenzen für
die steuerrechtliche Ausgestaltung 

Ausgehend von der Gesetzesbegründung zum
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz lautet die
Forschungsfrage dieses Beitrags, ob eine steuer-
liche Gewinnermittlung auf der Grundlage han-
delsrechtlicher GoB mit dem Leistungsfähig-
keitsprinzip vereinbar ist. Aus der hier vorge-

legten Analyse resultiert, dass eine steuerliche
Gewinnermittlung auf der Grundlage handels-
rechtlicher GoB dem Leistungsfähigkeitsprinzip
entspricht. Voraussetzung hierfür ist, dass das
Leistungsfähigkeitsprinzip als Gleichmäßigkeit
der Besteuerung verstanden wird, die sich in
dem wirtschaftlichen Einkommen der hinter dem
Unternehmen als Eigenkapitalgeber stehenden
natürlichen Personen widerspiegelt. Jenseits
eines vollkommenen und vollständigen Kapital-
marktes konstituiert die handelsrechtliche Ge-
winnermittlung eine Größe, von der anzuneh-
men ist, dass sie das wirtschaftliche Perioden-
einkommen der Gesellschafter von Personen-
handels- und Kapitalgesellschaften oder zu-
mindest die größtmögliche Annäherung hieran
darstellt. Denn die handelsrechtliche Gewinn-
ermittlung ist im geltenden Recht mehr als eine
bloße Rechenziffer. Sie definiert die Ansprüche
und Verpflichtungen der Höhe nach, die für das
Verhältnis der Gesellschafter untereinander und
bei beschränkter Haftung im Verhältnis zu den
Gesellschaftsgläubigern relevant sind. Soll das
wirtschaftliche Periodeneinkommen der Eigen-
kapitalgeber besteuert werden, erfordert dies
die Maßgeblichkeit handelsrechtlicher GoB für
Personenhandels- und Kapitalgesellschaften. 

Aus dem hier vorgelegten Ergebnis resul-
tieren umfassende Änderungen für die steuer-
liche Gewinnermittlung des geltenden Rechts.
Notwendige Änderungen beziehen sich zum
einen auf den Kreis der Steuerbilanzierungs-
pflichtigen. Die Maßgeblichkeit handelsrecht-
licher GoB für die steuerliche Gewinnermittlung
ist nur für Personenhandels- und Kapital-
gesellschaften begründet. Demzufolge sollte die
Steuerbilanzierungspflicht bei Einzelunterneh-
mern kritisch überprüft werden. Da Personen-
handelsgesellschaften immer handelsbilanzie-
rungspflichtig sind, müssten diese immer zu-
gleich der Steuerbilanzierungspflicht unter-
liegen: Im geltenden Recht besteht eine Steuer-
bilanzierungspflicht hingegen nur für gewerb-
liche Personenhandelsgesellschaften. Personen-
handelsgesellschaften, die Einkünfte nach § 13
EStG erzielen, sind unter bestimmten Vorausset-
zungen verpflichtet, Personenhandelsgesell-
schaften mit Einkünften im Sinne des § 18 EStG
berechtigt, einen Betriebsvermögensvergleich
nach § 4 Abs. 1 EStG zu erstellen, wobei für
diesen zumindest nach dem Gesetzeswortlaut
die handelsrechtlichen GoB nicht maßgeblich
sind. Bei Überschusspersonenhandelsgesell-
schaften wird für die Gesellschafter der Über-
schuss der Einnahmen über die Werbungskosten
ermittelt. Andere Personengesellschaften (bei-
spielsweise die GbR) sind nicht handelsbilan-
zierungspflichtig, so dass eine Steuerbilanzie-
rungspflicht nur begründet wäre, sofern diese
sich gesellschaftsvertraglich zur Aufstellung
einer Handelsbilanz verpflichtet haben. 

30 Siehe hierzu SPENGEL, ZfCM, Sonderheft 2, 2004, 137. 
31 Um ein Auseinanderfallen zwischen dem negativen

wirtschaftlichen Einkommen des Gesellschafters und
dem steuerrechtlich zulässigen Verlustrücktrag zu
vermeiden, wäre ein Körperschaftsteueranrechnungs-
system erforderlich. Im deutschen Vollanrechnungs-
system führte ein Verlustrücktrag nicht zur Körper-
schaftsteuerentlastung, wenn die Gewinne des Abzugs-
jahres ausgeschüttet worden waren und das verwend-
bare Eigenkapital 45 oder 40 nicht ausreichte, siehe
KIEßLING/PELIKAN/JÄGER, Körperschaftsteuer, 15. Aufl.,
2000, S. 638-640. Im geltenden Körperschaftsteuer-
system kann die zeitliche Verlustrücktragsbeschränkung
auf ein Jahr als Kompromiss gedeutet werden, der dem
Problem, aufgrund einer Liquidation nicht mehr auszu-
gleichender Verluste einerseits und der Verrechnung
von Verlusten, die den Gesellschafter nicht belasten,
andererseits, Rechnung tragen soll.

32 Steuerpflichtige mit anderen Gewinneinkünften können
durch freiwillige Buchführung zur Bilanzierungspflicht
nach § 4 Abs. 1 EStG (und damit zur Verlustantizipa-
tion) optieren.



Notwendige Änderungen beziehen sich zum
anderen auf die Bilanzierungs- und Bewertungs-
vorschriften selbst. Nach dem Maßgeblichkeits-
prinzip muss der Steuerbilanzgewinn einem
Ausschüttungsbemessungs-GoB-konformen
Handelsbilanzgewinn entsprechen. Das Maßgeb-

lichkeitsprinzip erfordert demzufolge keine
Einheitsbilanz.33 Abweichungen der Steuerbilanz
von der konkreten Handelsbilanz sind mit dem
Maßgeblichkeitsprinzip vereinbar, sofern die
Steuerbilanz mit den GoB vereinbar ist. Bei-
spielsweise sind die steuerbilanzielle Aktivie-
rungspflicht für ein Disagio sowie die steuerbi-
lanziell nur eingeschränkt zulässigen Verein-
fachungs- und Typisierungswahlrechte im Hin-
blick auf Abschreibungen und Bewertungsver-
einfachungsverfahren mit dem Maßgeblichkeits-

prinzip vereinbar. Es existieren aber etliche
Steuerrechtsnormen, für die Verstöße gegen das
Realisationsprinzip34 oder das Imparitätsprin-
zip35 zu diskutieren sind. Dass es sich hierbei
um zahlreiche Vorschriften handelt, ist kein Ar-
gument gegen das Maßgeblichkeitsprinzip. Diese
Abweichungen sind durch Fehlinterpretationen
der GoB oder fiskalisch motiviert. Sie müssten
demzufolge auch im Rahmen einer eigenstän-
digen steuerlichen Gewinnermittlung korrigiert
werden.

33 So wohl auch SCHEFFLER, StuB 2009, 837.
34 Z.B. § 5 Abs. 3, 4, 4b, § 6 Abs. 1 Nr. 3, Nr. 3a e), f),

§ 6a EStG.
35 Z.B. § 5 Abs. 4a, § 6 Abs. 1 Nr. 1 S. 2, Nr. 2 S. 2 EStG.
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